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Auf der Grundlage der Vollversammlungsbeschlüsse Nr. 43/93 und 6/2012 „Umlagefinanzierung der 
Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung“ hat die Vollversammlung der Handwerkskammer Frankfurt 
(Oder) – Region Ostbrandenburg am 29.11.2017 den folgenden Beschluss gefasst:  
 
Umlagebeitrag der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU) 2018 
 
1. Grundbeitrag 
 
Grundbeitrag für die bei der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg 
eingetragenen Betriebe, für deren Gewerke die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung unter 
Verantwortung der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg durchgeführt bzw. 
unmittelbar geplant wird: 51,00 EUR 
 
2. Zusatzbeitrag 
 
Zur Finanzierung der durch den Grundbeitrag nicht gedeckten Kosten der überbetrieblichen 
Ausbildung wird ein Zusatzbeitrag erhoben. Die Berechnung des Zusatzbeitrages erfolgt durch einen 
gewerkespezifischen Prozentsatz vom Mitgliedsbeitrag zur Handwerkskammer. 
 

Gewerk 

Prozentsatz vom 
Mitgliedsbeitrag 2018 zur 
Handwerkskammer  

Metall 31% 

Kfz 48% 

Maler und Lackierer 11% 

Holz 5% 

Friseur 1% 

Bäcker/Konditor/Fachverkäufer für 
Bäcker/Konditoren 2% 

Elektro 8% 

SHK (Sanitär, Heizung) 22% 

Klempner 0% 

IT-Technik 0% 
 
Für den Fall, dass ein Betrieb bei der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg 
mit mehreren ÜLU-Gewerken eingetragen ist, erfolgt die Berechnung des Zusatzbeitrages für das 
eingetragene Gewerk mit dem höchsten Prozentsatz. Der Umlagebeitrag der Überbetrieblichen 
Lehrlingsunterweisung, bestehend aus Grund- und Zusatzbeitrag, wird insgesamt auf 3.000,00 EUR 
begrenzt (Kappungsgrenze). 
 
 
Ausfertigungsvermerk 
 
Der vorstehende Beschluss der Vollversammlung der Handwerkskammer  Frankfurt (Oder) - 
Region Ostbrandenburg vom 29. November 2017 zur Beitragsfestsetzung 2018 wurde am  
10. Januar 2018 durch das Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg 
genehmigt. Der Beschluss ist ausgefertigt und wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.  
 
Frankfurt (Oder), 02. Februar 2018 
 
 
 
Wolf-Harald Krüger                                                              Uwe Hoppe 
Präsident                                                                               Hauptgeschäftsführer 


